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Kollektiv-Versicherungsausweis

Die Europäische Reiseversicherung AG (nachstehend 
ERV genannt) gewährt dem Reiseteilnehmer / Mieter 
(versicherte Person) über den Veranstalter / Vermieter 
Versicherungsschutz für die nebenstehenden Versi-
cherungsleistungen gemäß den Artikeln 1–12 sowie 
Teil B der nachfolgend abgedruckten Versicherungs-
bedingungen für Reiseversicherungen der Europäische 
Reiseversicherung AG (VB-ERV 2009). Mündliche 
Vereinbarungen sind unwirksam. Versicherungsschutz 
besteht mit der Buchung der Reise / dem Abschluss 
des Mietvertrags für die dort genannten Personen.

Ansprüche der versicherten Person gegen den Versi-
cherer können ohne Zustimmung des Veranstalters /
Vermieters geltend gemacht werden. 

Schadensmeldungen: Sofern unsere Notrufzentrale 
nicht bereits eingeschaltet wurde, richten Sie Scha-
densmeldungen bitte schriftlich zusammen mit der 
Reisebestätigung / Rechnung Ihres Veranstalters und 
Ihrem Versicherungsschein an uns. Schäden zur Reise
rücktrittsVersichrung melden Sie uns bitte über Ihr 
Reisebüro bzw. Ihre Buchungsstelle.

Europäische Reiseversicherung AG 
Leistungsabteilung
Postfach 80 05 45
81605 München

Nur für Schadensmeldungen: 
Tel. +49 (0) 89  4166 -1799
oder unter www.reiseversicherung.de /schadensmeldung

Anschrift: Rosenheimer Straße 116, 81669 München

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Clemens Muth;  
Vorstand: Richard Bader (Vorsitzender),  
Torsten Haase, Dr. Johann-Dietrich von Hülsen.
München (HRB 42 000)

Europäische Reiseversicherung AG

Als vereinbart gilt: 

Reiseabbruch-Versicherung

�Reiseabbruch-Versicherung (RAB, Teil B) 
ohne Selbstbeteiligung, § 11 entfällt
Versicherungssumme entspricht
dem versicherten Reisepreis

HaaseBader

Kontakt

Wenn Sie Fragen zu Versicherungsleistungen haben, 
rufen Sie an, faxen oder mailen Sie uns!

Info-Nummer:
Tel. +49 (0) 89 4166 -1766
(Mo. – Fr. von 8 bis 20 Uhr und Sa. von 9 bis 16 Uhr)

Fax +49 (0) 89 4166 - 2717
E-Mail: 	 contact@reiseversicherung.de

Internet: 	� www.reiseversicherung.de

Anschrift:	� Europäische Reiseversicherung AG 
Rosenheimer Straße 116, 81669 München

Vielen Dank für Ihre Buchung! 
Wir wünschen Ihnen einen sorglosen Urlaub!

Die ERV – Deutschlands führender Reiseversicherer



Versicherungsbedingungen für Reiseversicherungen  
der Europäische Reiseversicherung AG (VB-ERV 2009)
Die nachstehenden Regelungen unter Artikel 1–12 und das gGlossar gelten für alle Reiseversicherungen der Europäische Reiseversicherung AG  
(im Folgenden kurz ERV genannt). Der jeweils abgeschlossene Versicherungsschutz ist in dem nachfolgenden Teil B geregelt.

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1 Versicherte Reise
Versicherungsschutz besteht für die jeweils versicherte Reise.

Artikel 2 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz
a) ist für die gesamte Dauer der Reise abzuschließen;
b) �beginnt in der Reiserücktritts-Versicherung (Teil A) mit dem 

Abschluss des Versicherungsvertrages, frühestens jedoch 
mit Buchung der Reise und endet mit dem gAntritt der Reise. 
Für den Verspätungsschutz während der Hinreise (Teil A § 5) 
endet der Versicherungsschutz mit Ende der Hinreise;

c) �beginnt in der Incoming-Kranken-Versicherung für auslän-
dische Gäste (Teil I) mit dem vereinbarten Zeitpunkt, frü-
hestens jedoch mit der Einreise in das erste gGastland und 
endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens aber mit 
Verlassen der gGastländer;

d) �beginnt in den übrigen Versicherungssparten mit dem ver-
einbarten Zeitpunkt, frühestens mit gAntritt der Reise und 
endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens jedoch mit 
Beendigung der versicherten Reise;

e) �verlängert sich über den vereinbarten Zeitpunkt hinaus, wenn 
sich die planmäßige Beendigung der Reise aus Gründen verzö-
gert, die die gversicherte Person nicht zu vertreten hat.

Artikel 3 Prämie
entfällt.

Artikel 4 Ausschlüsse
1. �Nicht versichert sind Schäden durch Krieg, Bürgerkrieg, krieg-

sähnliche Ereignisse, innere Unruhen, gPandemien, Kernener-
gie oder sonstige ionisierende Strahlung, Streik und andere 
Arbeitskampfmaßnahmen, Beschlagnahme und sonstige 
Eingriffe von hoher Hand.

2. �Es besteht jedoch Versicherungsschutz, wenn die gversi-
cherte Person während der versicherten Reise überraschend 
von Krieg, Bürgerkrieg, kriegsähnlichen Ereignissen oder 
inneren Unruhen betroffen wird. Dieser Versicherungsschutz 
erlischt am Ende des siebten Tages nach Beginn eines dieser 
Ereignisse. Die Erweiterung gilt nicht bei Reisen in Staaten, 
auf deren Gebiet zur Zeit der Einreise der gversicherten 
Person bereits Krieg oder Bürgerkrieg herrscht oder wo zum 
Zeitpunkt der Einreise eine Reisewarnung des Auswärtigen 
Amtes der Bundesrepublik Deutschland existiert hat. Sie gilt 
auch nicht für die aktive Teilnahme am Krieg oder Bürgerkrieg 
sowie für Unfallfolgen bzw. Erkrankungen durch den Einsatz 
von ABC-Waffen.

3. �Nicht versichert sind Schäden im Zusammenhang mit Terror-
angriffen, sofern das Auswärtige Amt der Bundesrepublik 
Deutschland vor gAntritt der Reise eine Reisewarnung für 
das entsprechende Zielgebiet ausgesprochen hat.

Artikel 5 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungs-
falles
1.	 Die gversicherte Person ist verpflichtet,
	 a)	  �alles zu vermeiden, was zu unnötigen Kosten führen 

könnte (Schadensminderungspflicht);
	 b)	  den Schaden der ERV gunverzüglich anzuzeigen;
	 c)	  �der ERV jede zumutbare Untersuchung über Ursache und 

Höhe ihrer Leistungspflicht zu gestatten, jede sachdien-
liche Auskunft wahrheitsgemäß zu erteilen, Originalbe-
lege einzureichen und ggf. die behandelnden Ärzte von 
ihrer Schweigepflicht zu entbinden, soweit die Kenntnis 
der Daten für die Beurteilung der Leistungspflicht oder 
des Leistungsumfangs erforderlich ist.

2.	� Wird eine dieser Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, ist die 
ERV von ihrer Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahr-
lässiger Verletzung der Obliegenheit ist die ERV berechtigt, 
ihre Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere 
des Verschuldens der gversicherten Person entspricht. Die 
ERV bleibt insoweit zur Leistung verpflichtet, als die Verlet-
zung keinen Einfluss auf die Feststellung oder den Umfang 
der Leistungsverpflichtung der ERV gehabt hat, es sei denn, 
dass die gversicherte Person arglistig gehandelt hat.

Artikel 6 Zahlung der Entschädigung
1.	� Ist die Leistungspflicht der ERV dem Grunde und der Höhe 

nach festgestellt, erfolgt die Auszahlung der Entschädigung 
binnen zwei Wochen. 

2.	� Von der gversicherten Person in fremder Währung aufge-
wandte Kosten werden dieser in Euro zum Wechselkurs des 
Tages erstattet, an dem diese Kosten von der gversicherten 
Person gezahlt wurden.

Artikel 7 Ansprüche gegen Dritte 
1.	� Ersatzansprüche gegen Dritte gehen im gesetzlichen Umfang 

bis zur Höhe der geleisteten Zahlung auf die ERV über.
2.	� Sofern erforderlich, ist die gversicherte Person verpflichtet, 

in diesem Umfang Ersatzansprüche an die ERV abzutreten.

Artikel 8 Besondere Verwirkungsgründe
Die ERV wird von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn die 
gversicherte Person die ERV nach Eintritt des Versicherungs-
falles arglistig über Umstände zu täuschen versucht, die für den 

Grund oder die Höhe der Leistung von Bedeutung sind oder aus 
Anlass des Versicherungsfalles, insbesondere in der Schadens-
anzeige, vorsätzlich oder arglistig unwahre Angaben macht, 
auch wenn hierdurch der ERV kein Nachteil entsteht. Bei Vorsatz 
bleibt die ERV insoweit zur Leistung verpflichtet, als die Verlet-
zung keinen Einfluss auf die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungsverpflichtung der ERV gehabt hat.

Artikel 9 Entschädigung aus anderen Versicherungsver-
trägen
1.	� Soweit im Versicherungsfall eine Entschädigung aus anderen 

Versicherungsverträgen beansprucht werden kann, gehen 
diese Leistungsverpflichtungen vor. Dies gilt auch dann, 
wenn in einem dieser Versicherungsverträge ebenfalls 
eine nachrangige Haftung vereinbart ist. Die Ansprüche 
der gversicherten Person bleiben hiervon unberührt und 
unbeeinträchtigt. Meldet die gversicherte Person den Versi-
cherungsfall der ERV, wird diese in Vorleistung treten und den 
Schadensfall bedingungsgemäß regulieren. 

2.	� Vorstehendes gilt nicht für die Reiseunfall-Versicherung und 
die Luftfahrtunfall-Versicherung (Teile G und J).

Artikel 10 �Inländische Gerichtsstände / anwendbares Recht
1.	� Gerichtsstand für Klagen gegen die ERV ist München oder der 

Wohnsitz des gVersicherungsnehmers in Deutschland.
2.	 Soweit gesetzlich zulässig, gilt deutsches Recht.

Artikel 11 Verjährung
1. �Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren innerhalb 

von drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des 
Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der gversi-
cherten Person bekannt war bzw. bekannt sein musste.

2. �Hat die gversicherte Person ihren Anspruch bei der ERV 
angezeigt, ist die Verjährung so lange gehemmt, bis der gver-
sicherten Person die Entscheidung der ERV zugegangen ist.

Artikel 12 Anzeigen und Willenserklärungen
Anzeigen und Willenserklärungen der gversicherten Person, 
des gVersicherungsnehmers und der ERV bedürfen der Text-
form, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 
gVersicherungsvertreter sind zur Entgegennahme nicht 
bevollmächtigt.
	

	 B 	 Reiseabbruch-Versicherung

§ 1 Gegenstand der Versicherung
Die ERV leistet Entschädigung bei
a)	 außerplanmäßiger Beendigung der Reise;
b)	 nicht genutzten gReiseleistungen;
c)	 Verspätung während der Rückreise;
d)	 verlängertem Aufenthalt;
e)	 Unterbrechung der Rundreise;
f)	� Feuer oder gElementarereignissen während der Reise,
sofern die gversicherte Person oder eine Risikoperson von einem 
zum Zeitpunkt der Reisebuchung unvorhersehbaren versicherten 
Ereignis betroffen wird und aufgrund dessen der gversicherten 
Person die planmäßige Beendigung der Reise unzumutbar ist.

§ 2 Versicherte Ereignisse / Risikopersonen
1.	 Versicherte Ereignisse sind
	 a)	 Tod;
	 b)	 schwere Unfallverletzung;
	 c)	 unerwartete schwere Erkrankung;
	 d)	� Bruch von Prothesen und Lockerung von implantierten 

Gelenken;
	 e)	� Schaden am Eigentum durch Feuer, gElementarereignisse 

oder Straftat eines Dritten, sofern der Schaden erheblich 
oder die Anwesenheit der gversicherten Person bzw. einer 
mitreisenden Risikoperson zur Schadensfeststellung erfor-
derlich ist.

2.	 Risikopersonen sind
	 a)	 die gAngehörigen der gversicherten Person;
	 b)	 gBetreuungspersonen;
	 c)	� die Mitreisenden sowie deren gAngehörige und gBetreu-

ungspersonen, sofern nicht mehr als vier Personen und ggf. 
zwei weitere mitreisende minderjährige Kinder die Reise 
gemeinsam gebucht haben. Mitreisende gAngehörige gel-
ten immer als Risikopersonen.

§ 3 gAbbruch der Reise / außerplanmäßige Beendigung
Kann die versicherte Reise wegen eines versicherten Ereig-
nisses nicht planmäßig beendet werden, erstattet die ERV die 
zusätzlichen Kosten der Rückreise entsprechend der ursprünglich 
gebuchten Art und Qualität, sofern die Rückreise mitgebucht und 
mitversichert worden ist.

§ 4 Nicht genutzte gReiseleistungen
Die ERV erstattet bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungs-
summe den anteiligen Reisepreis für nicht genutzte gReiseleis-
tungen abzüglich der Rückreisekosten, sofern die Reise wegen 
eines versicherten Ereignisses vorzeitig abgebrochen wird.

§ 5 Verspätungsschutz während der Rückreise
1.	 Die ERV erstattet
	 a)	� die Mehrkosten der Rückreise entsprechend der ursprüng- 

lich gebuchten Art und Qualität bis zu € 1.500,– je Versiche-
rungsfall, wenn die gversicherte Person infolge der Verspä-
tung eines göffentlichen Verkehrsmittels um mindestens 
zwei Stunden (hierbei wird auf die verspätete Ankunft am 
Zielort abgestellt) ein Anschlussverkehrsmittel versäumt 
und deshalb die Rückreise verspätet fortsetzen muss;

	 b)  �die nachgewiesenen Kosten für notwendige und ange-
messene Aufwendungen (Verpflegung und Unterkunft) 
bis zu € 150,– je Versicherungsfall, wenn die Rückreise der 
gversicherten Person sich wegen einer Verspätung eines 
göffentlichen Verkehrsmittels um mindestens zwei Stunden 
verzögert.

2.	� Voraussetzung ist, dass das Anschlussverkehrsmittel mitversi-
chert wurde. 

§ 6 Verlängerter Aufenthalt
1.	� Wird die gversicherte Person oder eine mitreisende Risikoper-

son aufgrund schwerer Unfallverletzung oder unerwarteter 
schwerer Erkrankung während der versicherten Reise reiseun-
fähig und kann sie deshalb die versicherte Reise nicht planmäßig 
beenden, erstattet die ERV je Versicherungsfall die nachgewie-
senen zusätzlichen Kosten, die der gversicherten Person für die 
Unterkunft entstehen

	 a)	� bis zu € 1.500,–, sofern eine mitreisende Risikoperson sich in 
stationärer Behandlung befindet oder

	 b)	� bis zu € 750,–, sofern lediglich eine ambulante Behandlung 
der gversicherten Person oder einer mitreisenden Risikoper-
son erfolgt.

2.	� Voraussetzung hierfür ist, dass die Unterkunft mitgebucht und 
mitversichert wurde. Bei Erstattung der Kosten wird auf die 
ursprünglich gebuchte Qualität abgestellt. Nicht erstattet wer-
den die Kosten für den stationären Aufenthalt.

 
§ 7 Unterbrochene Rundreise
Die ERV erstattet bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungs-
summe die Nachreisekosten zum Wiederanschluss an die Rei-
segruppe, wenn die gversicherte Person oder eine mitreisende 
Risikoperson der gebuchten Rundreise wegen eines versicherten 
Ereignisses vorübergehend nicht folgen kann. Erstattet werden die 
Nachreisekosten maximal bis zum Wert der noch nicht genutzten 
gReiseleistungen abzüglich der Rückreisekosten. 

§ 8 Feuer oder gElementarereignisse während der Reise
1.	� Kann die versicherte Reise wegen Feuer oder eines gElemen-

tarereignisses am Aufenthaltsort nicht planmäßig beendet 
werden oder ist die Anwesenheit der gversicherten Person 
oder einer mitreisenden Risikoperson an ihrem Wohnort wegen 
eines dieser Ereignisse zwingend erforderlich, erstattet die 
ERV die Mehrkosten der außerplanmäßigen Rückreise und des 
verlängerten Aufenthaltes.

2.	� Voraussetzung hierfür ist, dass die Unterkunft bzw. die Rück-
reise mitgebucht und mitversichert wurden. Bei Erstattung der 
Kosten wird auf die ursprünglich gebuchte Art und Qualität 
abgestellt.

 
§ 9 Ausschlüsse
Kein Versicherungsschutz besteht,
a)	� sofern die Erkrankung eine psychische Reaktion auf ein Kriegs-

ereignis, innere Unruhen, einen Terrorakt, ein Flugunglück oder 
auf die Befürchtung von Kriegsereignissen, inneren Unruhen 
oder Terrorakten ist;

b)	� bei gchronischen psychischen Erkrankungen, auch wenn diese 
schubweise auftreten sowie bei Suchterkrankungen;

c)	� bei medizinischen Maßnahmen an nicht körpereigenen Organen 
und anderen Hilfsmitteln (z. B. Hörgeräten);

d)	 für die Gebühren zur Erteilung eines Visums;
e)	 für Abschussprämien bei Jagdreisen.

§ 10 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
1.	� Die gversicherte Person hat folgende Unterlagen bei der ERV 

einzureichen:
	 a)	� Versicherungsnachweis, Buchungsunterlagen und  

Rechnungen;
	 b)	� bei schwerer Unfallverletzung, unerwarteter schwerer 

Erkrankung sowie Bruch von Prothesen und Lockerung von 
implantierten Gelenken ein Attest eines Arztes am Aufent-
haltsort, bei psychischer Erkrankung ein Attest eines Fach-
arztes für Psychiatrie;

	 c)	 bei Tod eine Sterbeurkunde;
	 d)	� bei Schaden am Eigentum und bei Feuer oder gElementar- 

ereignissen während der Reise geeignete Nachweise  
(z. B. Polizeiprotokoll);

	 e)	� im Falle einer Verspätung eines göffentlichen Verkehrsmit-
tels eine Bestätigung vom Beförderungsunternehmen über 
die Verspätung des göffentlichen Verkehrsmittels.

2.	� Die gversicherte Person ist zum Nachweis des versicherten 
Ereignisses auf Verlangen der ERV außerdem verpflichtet, der 
ERV das Recht einzuräumen, die Frage der Reiseunfähigkeit 
infolge einer schweren Unfallverletzung oder einer unerwar-
teten schweren Erkrankung durch ein fachärztliches Gutachten 
überprüfen zu lassen.



3.	� Wird eine dieser Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, ist die 
ERV von ihrer Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahr-
lässiger Verletzung der Obliegenheit ist die ERV berechtigt, 
ihre Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des 
Verschuldens der gversicherten Person entspricht. Die ERV 
bleibt insoweit zur Leistung verpflichtet, als die Verletzung 
keinen Einfluss auf die Feststellung oder den Umfang der Lei-
stungsverpflichtung der ERV gehabt hat, es sei denn, dass die 
gversicherte Person arglistig gehandelt hat.

§ 11 Selbstbeteiligung
Bei Tarifen mit Selbstbeteiligung beträgt die von der gversicher-
ten Person zu tragende Selbstbeteiligung je Versicherungsfall 
20 % des erstattungsfähigen Schadens, mindestens jedoch € 25,– 
je Person.

§ 12 Versicherungswert / Unterversicherung
1.	� Die Versicherungssumme pro versicherter Reise muss dem 

vollen vereinbarten Reisepreis einschließlich Vermittlungs-
entgelte (Versicherungswert) entsprechen. Kosten für darin 
nicht enthaltene Leistungen (z. B. für Zusatzprogramme) sind 
mitversichert, wenn sie bei der Höhe der Versicherungssumme 
berücksichtigt wurden.

2.	� Ist die Versicherungssumme bei Eintritt des Versicherungsfalles 
niedriger als der Versicherungswert (Unterversicherung), haftet 
die ERV nur nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zum 
Versicherungswert abzüglich Selbstbeteiligung.

 

  

   Glossar

A

Abbruch der Reise
Eine Reise gilt als abgebrochen, wenn die gversicherte Person 
den Aufenthalt am Zielort endgültig beendet und nach Hause 
zurückreist. 

Angehörige
Als Angehörige gelten der Ehe- bzw. Lebenspartner oder 
Lebensgefährte in häuslicher Gemeinschaft, Kinder, Eltern, 
Adoptivkinder, Adoptiveltern, Pflegekinder, Pflegeeltern, 
Stiefkinder, Stiefeltern, Großeltern, Geschwister, Enkel, Tanten, 
Onkel, Nichten, Neffen, Schwiegereltern, Schwiegerkinder und 
Schwäger der gversicherten Person.

Antritt der Reise / Reiseantritt
Im Rahmen der Reiserücktritts-Versicherung gilt die Reise mit 
der Inanspruchnahme der ersten gebuchten gReiseleistung 
als angetreten. Als Antritt der Reise gilt in der Reiserücktritts-
Versicherung im Einzelnen:
•	 �bei einer Flug-Reise: mit dem Check-in (bzw. beim Vorabend-

Check-in mit der Sicherheitskontrolle des Reisenden am 
Reisetag)

•	 �bei einer Schiffs-Reise: mit dem Einchecken auf dem Schiff
•	 bei einer Bus-Reise: mit dem Einsteigen in den Bus
•	 bei einer Bahn-Reise: mit dem Einsteigen in den Zug
•	 �bei einer Auto-Reise: mit der Übernahme eines Mietwagens 

oder eines Wohnmobils, bei Anreise mit dem eigenen PKW mit 
dem Antritt der ersten gebuchten gReiseleistung, z. B. mit 
Übernahme der gebuchten Ferienwohnung. 

Ist eine Transfer-Leistung (z. B. rail & fly) fester Bestandteil der 
Gesamtreise, beginnt die Reise mit dem Antritt des Transfers 
(Einstieg in das Transfer-Verkehrsmittel, z. B. Bahn).
In allen übrigen Reiseversicherungen ist die Reise mit dem Ver-
lassen der Wohnung angetreten.

Ausland
Als Ausland gilt nicht Deutschland und nicht das Land, in dem die 
gversicherte Person einen ständigen Wohnsitz hat.

B

Betreuungspersonen
Betreuungspersonen sind diejenigen, die mitreisende oder nicht 
mitreisende minderjährige oder pflegebedürftige gAngehörige 
der gversicherten Person betreuen (z. B. Au-pair).

C

Chronische psychische Erkrankungen
Eine chronische psychische Erkrankung liegt vor, wenn sich die 
gversicherte Person aufgrund eines Grundleidens regelmäßig 
und über einen Zeitraum von mindestens einem Jahr in ärzt-
licher oder psychotherapeutischer Behandlung befindet. Zu 
chronischen Erkrankungen zählen auch solche, die schubweise 
auftreten.

E

Elementarereignisse
Elementarereignisse sind: Explosion, Sturm, Hagel, Blitzschlag, 
Hochwasser, Überschwemmung, Lawinen, Vulkanausbruch, 
Erdbeben, Erdrutsch.

G

Gastland
Als Gastland gelten alle Staaten der Europäischen Union sowie 
Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz. Als Gastland 
gilt nicht das Land, in dem die gversicherte Person ihren stän-
digen Wohnsitz hat.

H

Heimatland
Heimatland ist das Land, in dem die gversicherte Person ihren 
ständigen Wohnsitz hat bzw. vor Antritt des gversicherten 
Aufenthaltes zuletzt hatte.

O

Öffentliche Verkehrsmittel
Öffentliche Verkehrsmittel sind alle für die öffentliche Perso-
nenbeförderung zugelassenen Luft-, Land- oder Wasserfahr-
zeuge. Nicht als öffentliche Verkehrsmittel gelten Transport-
mittel, die im Rahmen von Rundfahrten / Rundflügen verkehren, 
sowie Mietwagen und Taxis.

P

Pandemie
Eine Pandemie liegt vor, wenn auf weiten Teilen eines Konti-
nents oder mehrerer Kontinente eine infektiöse Erkrankung 
ausbricht (z. B. Pest). 

R

Reiseantritt / Antritt der Reise
Siehe unter „A–Antritt der Reise“.

Reiseleistungen
Als Reiseleistungen gelten beispielsweise die Buchung eines 
Fluges, einer Schiff-, Bus- oder Bahnfahrt, eines Bustransfers 
oder eines sonstigen Transportes zum Urlaubsort oder zurück 
bzw. vor Ort die Buchung eines Hotelzimmers, einer Ferienwoh-
nung, eines Wohnmobils, eines Hausbootes oder das Chartern 
einer Yacht.

U

Umbuchungsgebühren
Unter Umbuchungsgebühren fallen die Gebühren, die ein Ver-
anstalter der gversicherten Person in Rechnung stellt, weil sie 
beim selben Veranstalter ihre Reise hinsichtlich des Reiseziels 
bzw. des Reisetermins umgebucht hat. 

Unverzüglich
Ohne schuldhaftes Zögern.

V

Versicherter Aufenthalt
Versichert ist der vorübergehende Aufenthalt der gversicher-
ten Person in den gGastländern.

Versicherte Personen
Versicherte Personen sind die im Versicherungsschein oder im 
Zahlungsbeleg namentlich genannten Personen oder der im 
Versicherungsschein beschriebene Personenkreis.

Versicherungsnehmer
Versicherungsnehmer ist die Person, die mit der ERV einen Ver-
sicherungsvertrag abgeschlossen hat.

Versicherungsvertreter
Versicherungsvertreter ist derjenige, der als Vertreter des 
Versicherers mit dem gVersicherungsnehmer den Versiche-
rungsvertrag abschließt. Der Versicherungsmakler, der als 
Vertreter des gVersicherungsnehmers auftritt, gilt nicht als 
Versicherungsvertreter.

 


